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1858. Bekanntmachung

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse des Hauptausschusses  
vom 11.05.2020

 
– öffentlicher Teil –

Beschluss-Nr. 16-05-2020 
Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Hauptausschusses vom 20.01.2020 – 
 öffentlicher Teil.

Beschluss-Nr. 17-05-2020 
Beschluss zur Annahme von Geldspenden lt. Liste zur Sicherstellung der Essenversor-
gung von Kindern durch den IFA-Ferienpark während der Zeit der Schließung der Kita 
und Schulen (Corona-Virus) 

– nichtöffentlicher Teil – 

Beschluss-Nr. 18-05-2020 
Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Hauptausschusses vom 20.01.2020 – 
nichtöffentlicher Teil.
 
Beschluss-Nr. 19-05-2020 
Beschluss über die Zustimmung zur Stundung von Grundsteuern. 

Beschluss-Nr. 20-05-2020 
Beschluss über die Zustimmung zur Stundung von Gewerbesteuern. 
 
Beschluss-Nr. 21-05-2020 
Ablehnung einer arbeitsrechtlichen Maßnahme.

gez. Karsten Schneider
Vorsitzender des Hauptausschusses
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1859. Bekanntmachung

Die Gemeindevertretung hat in ihrer 9. Sitzung (Sondersitzung) am 14.5.2020 nachfol-
gende  Beschlüsse gefasst: Die Niederschriften von öffentlichen Sitzungen der Gemein-
devertretung  und ihrer Ausschüsse  sind während  der Öffnungszeiten  im Sachgebiet 
Sitzungsdienst oder unter https://gemeinde-binz.de/gemeinde/politik/sitzungsdienst/
sitzungskalender/ einzusehen.
 
– öffentlicher Teil –

Beschluss-Nr. 262-09-2020
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 14.05.2020, dass die Gemeinde
Ostseebad Binz an die Gemeinde Ostseebad Baabe acht (8) Geschäftsanteile (Geschäfts-
anteil Nr. 10, 11, 12, 13, 75, 76, 77, 78), an die Gemeinde Ostseebad Göhren sechs (6) 
Geschäftsanteile (Geschäftsanteil Nr. 79, 100, 101, 102, 103, 104) unverzüglich ver-
kauft und abtritt. Als Kaufpreis je Gesellschaftsanteil werden 2.000,00 EUR vereinbart 
und auf die Bewertung der Geschäftsanteile verzichtet. Die Abwicklung der Geschäfts-
anteilsübertragung erfolgt durch den Bürgermeister und den Stellvertreter. 

Beschluss-Nr. 263-09-2020
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 14.05.2020, den Widerspruch 
gegen den Beschluss-Nr. 243-08-2020 vom 16.04.2020 mit dem Wortlaut:

„Die Gemeindevertretung folgt dem Antrag und beschließt in ihrer Sitzung am 
16.4.2020

1.  die Durchführung der Offenlage der vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 25 „Wohnmobilhafen Prora“ der Gemeinde Ostseebad Binz in der Fassung vom 
27.01.2020. 

 2.  Das Planverfahren ist gemäß § 13 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 
BauGB ohne Umweltprüfung/Umweltbericht durchzuführen.“ zurückzuweisen 
und den Beschluss-Nr. 243-08-2020 vom 16.04.2020 aufrechtzuerhalten. 

– nichtöffentlicher Teil –

Beschluss-Nr. 264-09-2020
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 14.05.2020, den Widerspruch 
des Bürgermeisters gegen den Beschluss-Nr. 259-08-2020 zur Kündigung eines Mit-
arbeiters unter Einhaltung der Kündigungsfristen und beauftragt den Bürgermeister 
mit der sofortigen Umsetzung – zurückzuweisen und den Beschluss-Nr. 259-08-2020 
vom 16.04.2020 aufrechtzuerhalten. 
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Beschluss-Nr. 265-09-2020
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 14.05.2020, dem Widerspruch 
des Bürgermeisters gegen den Beschluss-Nr. 260-08-2020 vom 16.04.2020 zur Kündi-
gung einer Mitarbeiterin unter Einhaltung der Kündigungsfristen und beauftragt den 
Bürgermeister mit der sofortigen Umsetzung – zurückzuweisen und den Beschluss-Nr. 
260-08-2020 vom 16.04.2020 aufrechtzuerhalten.

gez. Mario Kurowski
Vorsitzender der Gemeindevertretung
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1860. Bekanntmachung

Die Gemeindeverwaltung der Gemeinde Ostseebad Binz hat in ihrer Sitzung am 05. 
März 2020 die Haushaltssatzung der Gemeinde Ostseebad Binz beschlossen. Die-
se Veröffentlichung ersetzt aufgrund von inhaltlichen Fehlern die Veröffentlichung 
vom 19. Mai 2020 unter laufender Bekanntmachung 1856.
Die vollständige Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan inkl. Ergebnisplan, 
Finanzplan, Stellenplan sowie der Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung Ost-
seebad Binz GmbH liegen zur öffentlichen Einsicht in der Zeit vom

02. Juni 2020 bis 12. Juni 2020

in der Kämmerei der Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz, Jasmunder Straße 11, 
 während der Dienststunden unter Einhaltung der Corona-Regeln aus. 

Dienstag  09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.00 Uhr

Sollte außerhalb der o.a. Sprechzeiten Einsicht genommen werden, bitten wir um eine 
Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 038393 – 37442.   

Haushaltssatzung der Gemeinde Ostseebad Binz
für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 05. März 2020 folgende Haushalts-
satzung erlassen: 

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt
    a)  der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 11.924.500 EUR
  der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 12.242.100 EUR
  der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf -317.600 EUR

    b)  der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 0 EUR
  der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 EUR
  der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf 0 EUR
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    c)  das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf -317.600 EUR
  die Einstellung in Rücklagen auf 0 EUR
  die Entnahmen aus Rücklagen auf 0 EUR
  das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf -317.600 EUR

2. im Finanzhaushalt
    a)  die ordentlichen Einzahlungen auf 9.547.600 EUR
  die ordentlichen Auszahlungen auf 11.689.300 EUR
  der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -2.141.700 EUR

    b)  die außerordentlichen Einzahlungen auf 0 EUR
  die außerordentlichen Auszahlungen auf 0 EUR
  der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 0 EUR

    c)  die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 9.925.000 EUR
  die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 8.114.000 EUR
  der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.811.000 EUR

    d)  die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                          0 EUR
  die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 163.700 EUR
  der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -163.700 EUR

festgesetzt. 

§ 2 Kredite für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wer-
den nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt
auf     800.000 EUR
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§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 a)  für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
   (Grundsteuer A) auf  300 v. H.
 b) für die Grundstücke 
   (Grundsteuer B) auf  400 v. H.

2. Gewerbesteuer auf  380 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 47,475 Vollzeit-
äquivalente (VzÄ). 

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres 
betrug   35.306.877 EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. 
des Haushaltsvorjahres beträgt  34.630.677 EUR 
und zum 31.12. des Haushaltsjahres 32.435.177 EUR.

§ 8 Weitere Vorschriften

(1)  Die Entscheidungen nach § 6 Abs. 3 der Hauptsatzung der Gemeinde werden durch 
den Hauptausschuss getroffen, wenn sie die darin festgelegten Wertgrenzen für 
die Entscheidung des Bürgermeisters übersteigen. Oberhalb der hier festgesetzten 
Wertgrenze für den Hauptausschuss entscheidet die Gemeindevertretung. 

(2)  Gemäß § 14 GemHVO-Doppik sind innerhalb eines Teilhaushalts die Ansätze für 
Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseiti-
gen Deckungsfähigkeit der Aufwendungen in einem Teilergebnishaushalt gilt sie 
auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. 

(3)  Die Personalaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik) und -auszahlungen 
(§ 3 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik) sowie die Versorgungsaufwendungen (§ 2 Abs. 
1 Nr. 12 GemHVO-Doppik) und -auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik) 
werden abweichend vom § 8 Abs. 2 dieser Satzung gemäß § 14 Abs. 2 GemHVO-
Doppik über alle Teilhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 
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(4)  Gemäß § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik werden die Auszahlungen für Investitionstä-
tigkeit innerhalb eines Teilhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

(5)  Gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für ordentliche Aus-
zahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit desselben Teilhaus-
halts für einseitig deckungsfähig erklärt.

(6)  Gemäß § 9 Abs. 1 GemHVO-Doppik wird bestimmt, dass Ein- und Auszahlungen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 
100.000 EUR als Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme von wesentlicher 
finanzieller Bedeutung im Teilhaushalt einzeln darzustellen sind. Unterhalb dieser 
Wertgrenze erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen in jedem Teilhaushalt insgesamt.

(7)  Eine Nachtragshaushaltssatzung und ein Nachtragshaushaltsplan werden notwen-
dig wenn sich im Laufe der Haushaltsdurchführung erhebliche Änderungen ergeben 
(§ 7 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Als erheblich werden mit dieser Satzung Einzelbeträ-
ge in Höhe von 100.000 EUR festgesetzt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich.

Ostseebad Binz, den 29.05.2020

gez. Schneider
Bürgermeister
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1861. Bekanntmachung
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1862. Bekanntmachung
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1863. Bekanntmachung

E i n l a d u n g

Hiermit lade ich Sie zur 11. Sitzung der Gemeindevertretung der 7. Wahlperiode recht 
herzlich ein. Sie findet am Donnerstag, dem

04. Juni 2020,
um 18:30 Uhr

im Haus des Gastes, Heinrich-Heine-Str. 7, statt. Die Sitzung findet unter strenger Ein-
haltung der Hygienemaßnahmen und der Abstandsregelungen für Zusammenkünfte 
statt. Dadurch ist die Anzahl der Zuschauerplätze eingeschränkt.

Tagesordnung:

öffentlicher Teil 

1. Eröffnung der Sitzung 
1.1 Feststellen der form- und fristgerechten Ladung
1.2 Feststellen der Beschlussfähigkeit
1.3  Feststellen der Tagesordnung

2.  Bestätigung der Niederschrift über die 8. Sitzung der Gemeindevertretung vom 
16.04.2020 – öffentlicher Teil

3. Informationen des Vorsitzenden
4. Bericht des Bürgermeisters
5.  Anfragen der Gemeindevertreter
6. Einwohnerfragestunde

7.  offizielle Verabschiedung des langjährigen Mitgliedes der Gemeindevertretung, 
Herrn Heinz Borchert 

8.  Wiederbesetzung einer freigewordenen Wahlstelle als Mitglied im Tourismusaus-
schuss

9.  Wiederbesetzung einer freigewordenen Wahlstelle als Mitglied im Ausschuss Bau, 
Verkehr und Umwelt
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10.  Wiederbesetzung einer freigewordenen Wahlstelle als Mitglied im Rechnungsprü-
fungsausschuss

11.  Einwohnerantrag von Herrn Karl-Heinz Olschewski zur Übernahme einer Teilfläche 
vom Straßenbauamt

12.  Beschlussvorschlag über einen Grundsatzbeschluss zum Abschluss eines Mietver-
trages zwischen dem Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus und dem Fremdenver-
kehrsverein Binz e.V.

13.  Beschlussvorschlag zur Übertragung der Zuständigkeit im Rahmen einer Zuschlags-
erteilung für die Maßnahme „Erneuerung LED-Beleuchtung und Kraftstrom – See-
brücke Binz

14.  Beschlussvorschlag über einen Grundsatzbeschluss für die Ablehnung von Ferien-
wohnungen im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 39 „Wohnen am Potenberg“ der 
Gemeinde Ostseebad Binz bis zu dessen Inkrafttreten

15.  Beschlussvorschlag zur Übertragung der Zuständigkeit im Rahmen eines Vergabe-
verfahrens auf den Hauptausschuss gemäß § 22 Nr. (5) Satz 2 KV M-V

16.  Beschlussvorschlag zur Übertragung der Zuständigkeit im Rahmen des Kaufvertra-
ges des Grundstücks MZO-BF1-02/2019 auf den Hauptausschuss gemäß § 22 Abs. 
2 KV M-V

17.  Beschlussvorschlag der Einvernehmenserteilung zum Landesschulversuch „Inklu-
sion“ an der Regionalen Schule Binz

18.  Beschlussvorschlag über die Zustimmung zur Annahme von Geldspenden zur 
 Sicherung der Essenversorgung während der Zeit der Schließung von Kita und 
Schulen aufgrund des Corona-Virus

19.  Beschlussvorschlag über die Zustimmung zur Annahme von Geldspenden zur 
 Sicherung der Essenversorgung während der Zeit der Schließung von Kita und 
Schulen aufgrund des Corona-Virus

20. Antrag der Fraktion „aus der Mitte“ auf Einfahrt- und Ausfahrtgenehmigung
21. Antrag der Fraktion der „BfB“ zur Erweiterung der gastronomischen Flächen
22. Antrag der Fraktion der „BfB“ zur Fremdenverkehrsabgabe 

nichtöffentlicher Teil

23.  Bestätigung der Niederschrift der Sitzung der Gemeindevertretung vom 16.04.2020 
– nichtöffentlicher Teil
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24. Beschlussvorschlag zum Antrag auf Stundung einer Gewerbesteuer
25. Beschlussvorschlag zum Antrag auf Stundung einer Gewerbesteuer

26. Personalangelegenheiten

27. Beratung zum Verkauf einer Teilfläche aus der Gemarkung Schmachter See 
28. B eschlussvorschlag zur Vergabe des Teilgrundstücks MZO-Gelände. Baufeld 2,  
 Seniorenwohnen an den Erstplatzierten der Konzeptvergabe  
29. Beratung zum weiteren Vorgehen MZO-Gelände

30. Informationen/Mitteilungen

 

gez. Mario Kurowski
Vorsitzender der Gemeindevertretung
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Altersjubiläen aus Binz und Prora
Juni 2020

02.06. Petra Scholz 70
03.06. Hans-Jürgen Liebenau 75
05.06. Waldemar Geetz 85
 Albert Scholz 70
07.06. Helga Thiele 70
09.06. Ilona Kuhse 70
 Lothar Schwarz 70
11.06. Margarete Gauger 80
12.06. Dr. Peter Franke 80
14.06. Renate Ott 70
15.06. Erika Sehlke 85
17.06. Helmuth Nogga 85
18.06. Friedrich Horn 80
20.06. Thekla Mielke 70
21.06. Barbara Thom-Olatunde 75
22.06. Christa Schiwek 90
24.06. Ingrid Buchhester 70
 Sigrid Köhnke 80
 Edith Völtzke 80
25.06. Rosemarie Peters 70
26.06. Barbara Neumann 70
29.06. Julius Teutsch 70

25.06. Eiserne Hochzeit – Waldtraut und Otto Greve
25.06. Goldene Hochzeit – Ingrid und Axel Schwennicke
26.06. Goldene Hochzeit – Christine und Uwe Westphal

Die Gemeindeverwaltung gratuliert.
Ein persönlicher Besuch an diesem Tag durch den Bürgermeister oder Mitarbeiter der Gemeinde-
verwaltung erfolgt zum 80., 85., 90., 95., 100. Geburtstag und weitere Geburtstage, sowie 
Ehejubiläen: 50., 60., 65. Hochzeitstag.
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